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 Veröffentlicht am 19.01.1955

Norm

AußStrG §16 BIII2f

Rechtssatz

1. Die Meinung, daß Österreicher nur in Österreich für tot erklärt werden können und ausländischen

Todeserklärungen von Österreichern keine Rechtswirkung in Österreich zukomme, entspricht der herrschenden Lehre

und Praxis und stellt daher keine "offenbare Gesetzwidrigkeit" im Sinne des § 16 AußStrG dar.

2. Auch die Ansicht, daß die österreichische Staatsbürgerschaft zwischen 1938 und 1945 ruhend weiterbestanden habe

und weder durch die Annexion Österreichs noch durch die 11.Verordnung zum Reichsbürgergesetz verloren gegangen

sei, ist durch die herrschende Lehre und Rechtsprechung gedeckt und kann daher keine "o=enbare Gesetzwidrigkeit"

im Sinne des § 16 AußStrG darstellen.
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